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Antrag für die Anerkennung von Ausbildungsgängen
Gesuchsformular BSO
Einleitung 

BSO anerkannte Lehrgänge spiegeln die unterschiedlichen Ansätze und theoretischen Konzepte von Beratung in beruflichen Kontexten wider, die sich im Beratungsmarkt bewähren und stetig weiterentwickeln. 

Diese Vielfalt zu erhalten und gleichzeitig eine – bezüglich Kriterien und Niveau - vergleichbare Qualität der Beratungsangebote zu garantieren, ist die Absicht des Anerkennungsverfahrens BSO für Lehrgänge. 
Das Aufnahme- und Anerkennungsreglement (AAR) des BSO formuliert dazu Kriterien. 

Um der Unterschiedlichkeit der verschiedenen Ausbildungskonzepte gerecht zu werden, verlangt das AAR, neben den formalen Vorgaben, auch Angaben zu den konzeptionellen Überlegungen, die das Spezifische der Ausbildung nachvollziehbar machen.

Neben dem AAR finden sich weitere Beschreibungen und Grundsätze in den BSO Papieren: BSO Leitbild, BSO Beratungsformate, BSO Beratungskodex, BSO Berufsethik, BSO Qualitätsreglement. Download unter: www.bso.ch

Für Institute, die erstmals einen Lehrgang anerkennen lassen möchten, ist ein Gespräch vor dem eigentlichen Gesuch vorgesehen. Ziel des Gespräches ist die Bedeutung der Lehrgangs-anerkennung durch den BSO und das Vorgehen zur Anerkennung zu klären. Bitte kontaktieren Sie die Geschäftsstelle für einen Termin: 031 382 44 82, Frau Susanne Fasel.
Wir bitten Sie, das vorliegende Formular vollständig auszufüllen und mit den geforderten Beilagen zu ergänzen. 
Senden Sie die gesamten Unterlagen an die 
Geschäftsstelle des BSO, Schwarztorstrasse 22, 3007 Bern 
und
in elektronischer Form an die Geschäftsleiterin susanne.fasel@bso.ch 

Die von Ihnen eingespeisten Informationen werden vertraulich behandelt.
Verfahren
Die Geschäftsstelle prüft die Unterlagen formal. Sind die Gesuche vollständig, so leitet die Geschäftsstelle diese an die Aufnahme- und Qualitätskommission AQK weiter. 

Die Gesuchsbearbeitung durch die AQK kann zu weiteren Nachfragen führen. Die Länge des Bearbeitungsprozesses richtet sich daher nach der Qualität der eingereichten Unterlagen.
Die minimale Bearbeitungsdauer ist 3 Monate.
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Register 1

Name und Adresse des gesuchstellenden Instituts
	Institut
	

	Lehrgangstitel
	

	Kontaktperson
	

	Strasse / Nummer (des Instituts)
	

	PLZ / Ort
	

	Tel. Institut
	

	Tel. Kontaktperson
	

	Email der Kontaktperson
	


	Wir beantragen folgende Anerkennung
Art. 73 Der BSO anerkennt folgende Abschlüsse und Abschlusskombinationen [bitte angestrebte Anerkennung ankreuzen]
 FORMCHECKBOX 
 
Supervision (600 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Coaching (600 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Organisationsberatung (600 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Supervision und Coaching (600 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Organisationsberatung und Coaching (600 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Supervision und Organisationsberatung (760 Lektionen)
 FORMCHECKBOX 
 
Supervision, Coaching und Organisationsberatung (760 Lektionen)



Art. 3 3  Lehrgänge

Die Anerkennung erfolgt für jeden neuen Ausbildungsgang (Erstanerkennung) und für jede Veränderung von anerkannten Ausbildungsgängen:

a)
Als neu gelten Lehrgänge, die in Form, Inhalt und Aufbau noch nicht beim BSO zur Anerkennung eingereicht wurden oder/und Lehrgänge von Ausbildungsanbietern, die erstmals einen Lehrgang zur Anerkennung beim BSO einreichen;

b)
Als verändert gelten Lehrgänge, die bereits beim BSO anerkannt wurden und bei denen sich im Aufbau, in den Inhalten und/oder in den Strukturen der Institution Änderungen vollzogen haben;

c)
Als unverändert gelten Lehrgänge, bei denen sich keine oder nur unwesentliche Änderungen (z.B. Wechsel von 1-3 Dozierenden, Wechsel der Reihenfolge der Seminare, 1-3 Themenwechsel in den Seminaren) ergeben haben.
7 Für die Anerkennung eines neuen oder veränderten Ausbildungsgangs wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben.
	Ich habe die Bearbeitungsgebühr von
 FORMCHECKBOX 
 Fr. 2000.-** (Ersteingabe) 

 FORMCHECKBOX 
 Fr. 1000.-** (Ersteingabe für Kollektivmitglieder) 
 FORMCHECKBOX 
 Fr. 1000.- (veränderter Folgelehrgang)

 FORMCHECKBOX 
 Fr.   500.- (veränderter Folgelehrgang für Kollektivmitglieder) 
am ___________________________ (Datum) auf Ihr Postscheckkonto 80-43741-9 angewiesen

**In diesem Betrag sind 8 Bearbeitungsstunden der Kommission enthalten. Jede weitere Arbeitsstunde wird mit CHF 120.- zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Gesuchsstellenden werden entsprechend informiert.



Register 2
	Leitgedanken

	Welches Beratungsverständnis liegt Ihrer Ausbildung zugrunde?

Was ist das Spezifische Ihrer Ausbildung? (z. B. USP / unique selling proposition)
Welche Zielgruppen sprechen Sie an?

	Bitte beschreiben Sie hier Ihre Leitgedanken. Ergänzen Sie allenfalls mit den entsprechenden Unterlagen.




Register 3
	Didaktisches Konzept der Ausbildung Vergl. AAR Art. 6

	Der BSO hat in seinen Beratungsformaten die Kernkompetenzen von Beraterinnen und Beratern beschrieben. Die Ausbildungsanbieter spezifizieren auf dieser Grundlage die in ihrer Ausbildung zu erwerbenden Kompetenzen. 

Kompetenzen bündeln komplexe, sich wechselseitig bedingende Handlungskomponenten.
  Das didaktische Konzept schlüsselt diese in Lernziele auf und begründet das methodische Vorgehen zu ihrer Erreichung. 

Kompetenzen erlauben der handelnden Person in konkreten Handlungssituationen vielschichtige Handlungskonzepte zu generieren und diese Handlungskonzepte auch in einen Sinnzusammenhang zu stellen
 und zu begründen. Darum braucht es auch in der Organisation des Lernprozesses entsprechende methodische Konsequenzen. Der BSO erwartet von einem didaktischen Konzept einer Beraterausbildung, dass es ihre Überlegungen zum Kompetenzerwerb begründet darlegt unter folgenden Aspekten:

Das didaktische Konzept einer Beratungsausbildung

· beschreibt die zu entwickelnden Kompetenzen in den jeweiligen Beratungsformaten; 

· leitet daraus die Ziele und Inhalte der Ausbildung ab; 

· erläutert das zugrunde liegende Lehr-/ Lernverständnis; 

· begründet den methodischen Aufbau des Lehr-/Lernprozesses 

· beschreibt die Massnahmen zur Qualitätssicherung.

	Bitte beschreiben Sie hier Ihr didaktisches Konzept. Ergänzen Sie allenfalls mit den entsprechenden Unterlagen.



Register 4
	Curriculum Vergl. AAR Art. 6, 7, und 9    

	Das Curriculum konkretisiert das didaktische Konzept, indem es Ziele, Inhalte und Methoden möglichst detailliert, im zeitlichen Ablauf der Ausbildung aufzeigt.(z.B. in Form eines Lehrplanes) Dabei müssen mindestens alle unten zitierten Ausbildungsinhalte aufgeführt und den einzelnen Lehreinheiten zugewiesen werden.

Die Gewichtung der Inhalte und die innere Logik des Lernprozesses werden nachvollziehbar. Lernevaluationen werden verdeutlicht.

Die Lernenden müssen in mehreren institutionellen Praxisfeldern tätig sein und mehrere inhaltlich-methodische Ansätze in unterschiedlichen Beratungssettings anwenden können.

Insbesondere werden folgende Ausbildungsinhalte ausgewiesen:

· Kontrakt, Prozessphasen, Interventionen, Evaluationen und Qualität in Beratungsprozessen

· Beraterinnenrolle

· Wesen und Entwicklung von Individuen, Gruppen/Teams und Organisationen

· Lernprozesse des Individuums, Gruppen/Teams und von Organisationen

· Wechselwirkungen von Prozessen auf individueller, Gruppen-, Organisations- und Gesellschaftsebene

· Konfliktverständnis und Konfliktmanagement

· Formatspezifische Inhalte:

- Supervision

- Coaching

- Organisationsberatung

	( Bitte Curriculum / Lehrplan beilegen



Register 5
Lehrende
	Ausbildungsleitung Vergl. AAR, Art 5 Abs. 1 und Abs. 2

	Beschreiben Sie hier die Rolle der Ausbildungsleitung und ihre Aufgaben gegenüber den Lernenden, insbesondere die beratenden und qualifizierenden Prozesse, (z.B. Feedbackschlaufen, Einzelgespräche, Gruppenfeedback, Zielvereinbarungen usw.) sowie gegenüber den Dozierenden und Lehrsupervidierenden.




	Ausbildungsleitung

Name
	Zuständigkeit:

Aufgaben/Themen innerhalb der Ausbildung
	Beratungs- / Fachkompetenzen: Ausbildungen.

Beratungspraxis (seit wann) in den jeweiligen Formaten S/C/OB und Settings
	Mitgliedschaft BSO, DGSv, ÖVS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Dozierende Vergl. AAR, Art 5 Abs. 3

	Skizzieren Sie hier die unterschiedlichen Aufgaben der Dozierenden in Ihrem Ausbildungskonzept. (z.B. Fachdozierende mit punktuellen Inputs; Dozierende, die Lernbegleitung und –beratung übernehmen; Dozierende mit qualifizierenden Aufgaben.) Dabei sollte deutlich werden, wie sich die Zusammenarbeit zwischen den Lehrenden gestaltet.



	Dozierende

Name
	Zuständigkeit:

Aufgaben/Themen innerhalb der Ausbildung
	Beratungs- / Fachkompetenzen bezogen auf Ihre Tätigkeit in diesem Lehrgang
Beratungspraxis (seit wann) in den jeweiligen Formaten S/C/OB und Settings
	Mitgliedschaft BSO, DGSv, ÖVS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Weitere Zeilen einfügen mit Tab’taste (
	


	Lehrsupervidierende Vergl. AAR, Art 5 Abs. 4 und Art. 8 Abs 2
Die Lehrsupervision kann eine qualifizierende Funktion übernehmen oder – verbunden mit der Schweigepflicht - davon ausgenommen bleiben. 

Die Lehrsupervision muss personell von der Ausbildungsleitung getrennt sein und findet in den Settings 

· Einzel-Lehrsupervision 

· Gruppen-Lehrsupervision 

statt, wobei das Gruppensetting mindestens die Hälfte ausmachen muss. Das Einzelsetting umfasst mindestens 5 Lektionen.

Bei kombinierten Abschlüssen muss die Lehrsupervision für jedes der Beratungsformate erteilt werden.
Lehrsupervidierende im Gruppensetting wechseln mindestens einmal, maximal dreimal im Laufe der Ausbildung.

	Beschreiben Sie hier die Rolle und Aufgaben der Lehrsupervidierenden in ihrem Ausbildungskonzept, sowie die Modelle / Theoriekonzepte, die ihr zugrunde liegen.




	Lehrsupervidierende

Name
	Beratungs- / Fachkompetenzen:

Ausbildungen.

Beratungspraxis (seit wann) in den jeweiligen Formaten S/C/OB und Settings
	Beraterischer Hintergrund:

Schwerpunkte der Beratungstheorien/ -ansätze/-schulen
	Mitgliedschaft BSO, DGSv, ÖVS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Weitere Zeilen einfügen mit Tab’taste (
	


Register 6
	Abschlussqualifikation

AAR, Art.14 formuliert die Voraussetzungen zur Prüfungszulassung.

a) Nachweis über den Besuch von mindestens 600 Kurslektionen (bzw. 760 für kombinierte Lehrgänge) inkl. Lehrsupervisionssitzungen im Rahmen des Ausbildungskonzeptes. Die Ausbildungsleitung kann Äquivalente anerkennen 
b) Nachweis über mindestens 30 Stunden selber erteilter Supervision, Organisationsberatung oder Coachings

c) Qualifizierte Abschlussarbeit

d) Fachliche und persönliche Eignung für die Ausübung der beratenden Tätigkeit aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen und Lehrbeauftragten.

Beschreiben Sie folgende Aspekte Ihres Verfahrens, sofern sie nicht aus Ihrer Prüfungsordnung hervorgehen:

· Welches sind die Kriterien Ihrer Abschlussprüfung und wie werden sie den Teilnehmenden transparent gemacht?

· Wie überprüfen Sie – im Verlauf der Ausbildung - die Entwicklung der von Ihnen angestrebten Kompetenzen?
· Beschreiben Sie Ihre Vorgehensweisen, wenn Zweifel an der Eignung von Teilnehmenden während der Ausbildung auftauchen und wie Sie diese allen Beteiligten transparent machen.

· Schriftliche Prüfungsanforderungen, sofern vorgesehen (Thematische Eingrenzung, Anforderungen an den theoretischen Bezugsrahmen, Umfang)

· Mündliche Prüfungen sofern vorgesehen (Form, thematische Eingrenzung, Beteiligte, Dauer)

	Beschreiben Sie hier obige Aspekte Ihres Verfahrens, sofern sie nicht aus Ihrer Prüfungsordnung hervorgehen:



	Beschreiben Sie: Wie gehen Sie mit den Teilnehmenden um, welche die Anforderungen nicht erfüllen? 

Welche Möglichkeiten bestehen, Teile der Abschlussqualifikation zu wiederholen?

	


Register 7
Art. 10 1  Zulassungsbedingungen für die Teilnehmenden (Kriterien bei Beginn der Ausbildung erfüllt)
a) Qualifizierte Ausbildung mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss

b) Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen

c) 30 Stunden Supervision in der Rolle der Supervisandin/des Supervisanden, Coaching in der Rolle als Coachee oder Organisationsberatung in der Rolle des/der Beratenen während der letzten 3 Jahre vor Ausbildungsbeginn.

Art. 10 2  Über die Zulassung von Personen, welche über vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, entscheidet die Ausbildungsleitung. Pro Lehrgang darf höchstens ein Drittel der Teilnehmenden solchen Ausnahmenregelungen unterstehen.

	Kurzbeschrieb der Regelung oder Verweis auf entsprechende Beilage (Register 9)

	


Art. 11 1 Absenzenregelung Teilnehmende, deren Abwesenheit 10% der Lektionen übersteigt, können nur diplomiert werden, wenn sie im Umfang ihrer Abwesenheiten Äquivalenzleistungen erbracht haben. 

2 Die Äquivalenzleistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen erwähnt und in der Dokumentation gemäss Art. 4 Abs. 2 spezifiziert.

	Kurzbeschrieb der Regelung oder Verweis auf entsprechende Beilage (Register 9)

	


Art. 12  Konfliktregelung 

Für die Konfliktregelung ist eine von der Ausbildungsleitung und vom Lehrkörper unabhängige Rekursinstanz einzurichten. 

	Kurzbeschrieb der Regelung oder Verweis auf entsprechende Beilage (Register 9)

	


Art. 13  Kosten der Ausbildung für die Absolventinnen und Absolventen 

Die Gesamtkosten der Ausbildung (einschliesslich Lehrsupervision, Begutachtung der Diplomarbeit etc.) sind aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.
	Kurzbeschrieb der Regelung oder Verweis auf entsprechende Beilage (Register 9)

	


Register 8
Art. 15 Qualitätssicherung und –entwicklung

Die Ausbildung weist sich über ein adäquates Qualitätssicherungs- und –entwicklungskonzept aus. Darin ist die Sicherung und Entwicklung der Input-/Strukturqualität, der Prozessqualität und der Ergebnisqualität vorgesehen.

	Kurzbeschrieb des Q-Systems und allfällige Unterlagen beifügen

	


Register 9
	Ausschreibungsunterlagen

Belegen Sie, wie Sie Ausbildungs-Interessierte über Ihren Lehrgang informieren.

Bitte legen Sie alle Publikationen bei (Ausschreibungstext, Flyer, Auszug aus der Website, Prüfungsordnung, Studienbedingungen usw.) und vermerken Sie in nachfolgender Liste den Titel der Beilage und die Seitenangabe. Bitte nummerieren Sie die Beilagen.


	Thema / Aspekt
	Titel der Beilage
	BeilageNr. / 
Seitenangabe

	Institut und Trägerschaft
	
	

	Lehrgangsleitung
	
	

	Zielgruppe
	
	

	Zielsetzung
	
	

	Inhalte (Lehrplan)
	
	

	Beratungsverständnis 
	
	

	Theoretischer Bezugsrahmen
	
	

	Lehr-/Lernkonzept
	
	

	Dozierende, Lehrsupervidierende
	
	

	Aufnahmebedingungen /Studienbedingungen
	
	

	Formale Aspekte der Ausbildung 

(Dauer, Zeiten, Umfang, Ort, Kosten)
	
	

	Abschlussqualifikation/ Prüfungsbedingungen
	
	

	Absenzenregelung
	
	

	Konfliktregelung
	
	

	Rekursinstanz
	
	


Register 9
Schlussseite
	Bemerkungen

	


Wir bestätigen, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen:
	Datum
	
	Unterschrift des Lehrgangsverantwortlichen

	
	
	

	
	
	


September 2011
�Vergl. Beratungsformate BSO


�Vergl.: Balthasar Eugster: Von Kompetenzen zu Lernzielen zu Leistungsnachweisen. EP 2010-2; S. 14
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